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Frau G, 98 Jahre, Z.n. Schlaganfall

Schlaganfall 2018, hört und sieht sehr schlecht

Keine Angehörigen, Betreuer kennt sie seit Jahren

Tod des Sohnes (vor 30 J, Schizophrenie) belastet sie sehr

War dem Leben immer sehr zugewandt, nun fehlen Sinn und 

Perspektive

Fragt immer wieder „Bitte helfen Sie mir“, 

will tödliche Spritze oder in die Schweiz

Hausärztin: freiwilliger Verzicht auch Essen und Trinken 
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Herr G, 68 Jahre, Pankreaskarzinom

wohnt alleine, Haushälterin 3x/Woche

neu angemeldet für SAPV

Sportschütze

Hat Suizidgedanken geäußert

„Wenn das Blaulicht vor der Tür steht, dann hole ich den 

Revolver raus und erschieße mich“
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S3-Leitlinie Palliativmedizin

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/128-001OL.html
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S3-Leitlinie Palliativmedizin

Strategien im Umgang mit Todeswünschen

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/128-001OL.html
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Bundesverfassungsgericht 2020

www.bundesverfassungsgericht.de
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Frage nach Suizidassistenz

Fallvignette: Mammakarzinom (n=284)

Lisa Wenzel, Dissertation 2018

25,3 66,6 68,6 99,2

88,7
74,6 74,7

33,1 30,7

0,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tödliches
Medikament
überlassen

Sterbehilfeorg.
Benennen

Suizidoptionen
besprechen FVET erklären

Palliative
Sedierung
anbieten

Aufklärung
Palliativmedizin

Auf jeden Fall / Vielleicht Eher Nicht / auf keinen Fall nicht beantwortet

25,410,9

(Nur 58,8% lehnten ärztliche Suizidbeihilfe grundsätzlich ab)
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1996 Australien

Northern Territory (bis 1997), Victoria (seit 2017)

1997 USA

Oregon: Death with Dignity Act (nur PAS)

mittlerweile auch Washington, Vermont, Colorado, Californien

und Washington DC (in Montana nach Gerichtsurteil)

2001 Niederlande

2002 Belgien 2020 Deutschland

2009 Luxemburg 2021 Portugal (Januar)

2016 Kanada 2021 Spanien (März)

2022 Österreich

Euthanasie und assistierter Suizid

Legalisierung 
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Sterbehilfe

Übersicht 2016

Verfügbare Daten zu Einstellungen und Praktiken in US, Kanada

und Europa

Euthanasie and ärztlich assistierter Suizid werden zunehmend

legalisiert, bleiben verhältnismäßig selten und betreffen vor

allem Tumorpatienten. 

Die vorhandenen Daten geben keinen Hinweis auf weitreichenden

Mißbrauch dieser Maßnahmen. 

Emanuel et al. JAMA 316 (2016) 79-90
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Sterbehilfe

Schiefe Ebene?

In allen Ländern mit solcher Gesetzgebung steigen die Fallzahlen

an, je länger die Maßnahmen legalisiert worden sind. 

Ein anderer Aspekt der Normalisierung ist die Einführung von 

Standards und spezialisierten Einrichtungen und Ärzten zur

Durchführung von Euthanasie und PAS. 

Euthanasie, PAS oder andere lebensbeendende Maßnahmen

ggbei Patienten mit Demenz, psychiatrischen Erkrankungen, 

Kindern und Jugendlichen, lebensmüden Patienten oder

unterprivilegierten Patienten werden intensiv diskutiert.
Emanuel et al. JAMA 316 (2016) 79-90
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Sterbehilfe: Kanada

Kosten

https://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/ 

RP-2021-025-M/ RP-2021-025-M_en.pdf

https://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/RP-2021-025-M/
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Sterbehilfe: Kanada

Kosten

https://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/ 

RP-2021-025-M/ RP-2021-025-M_en.pdf

https://www.pbo-dpb.gc.ca/web/default/files/Documents/Reports/RP-2021-025-M/
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Sterbehilfe

Diskussion in der Gesellschaft

Autonomie 

versus Fürsorge

Theoretiker (klare Lösungen)

versus Praktiker (viele Grauzonen)
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Freiverantwortlichkeit

…wenn dem Suizidenten die Einsichts- oder Urteilsfähigkeit fehlt, 

d.h. die Fähigkeit die Tragweite oder Bedeutung seines 

Entschlusses zur Selbsttötung zu erkennen, 

oder die Fähigkeit abzuwägen 

oder sich nach seiner Einsicht zu richten

…wenn der Entschluss zur Selbsttötung auf Zwang, Drohung oder 

Täuschung beruht

…wenn  es an einer tieferen Reflexion über den eigenen 

Todeswunsch fehlt 

oder der Entschluss nicht von innerer Festigkeit und 

Zielstrebigkeit getragen ist.

https://www.bundesaerztekammer.de/themen/

medizin-und-ethik/sterbebegleitung
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Freiverantwortlichkeit

www.ethikrat.org/themen/aktuelle-ethikratthemen/suizid/

Die kognitiven, emotionalen und voluntativen Faktoren der 

Selbstbestimmung sind in bestimmten Lebensphasen und 

‐bereichen je nach äußerer Lage oder innerer Verfassung in 

unterschiedlichem Ausmaß vorhanden. Aufgrund der Variabilität 

dieser Faktoren ist Selbstbestimmung immer graduiert. 

Eine in hinreichendem Maße selbstbestimmte und deshalb moralisch 

vor sich selbst sowie auch den Anderen, die von der 

Entscheidung unausweichlich (mit‐)betroffen sind, zu 

verantwortende Entscheidung kann als freiverantwortlich 

bezeichnet werden. 

Das Maß der Selbstbestimmung muss für eine freiverantwortliche 

Entscheidung umso höher sein, je schwieriger 

Handlungsoptionen für die betroffene Person zu übersehen und 

zu bewerten, und je gravierender die Folgen dieser Entscheidung 

für grundlegende Güter der Person selbst oder für Dritte sind.



Universitätsklinikum Bonn

Helios Krankenhaus Bonn/Rhein-Sieg

Sterbehilfegesetz

Neue Vorschläge

Helling-Plahr, Lauterbach, Sitte, Schulz und Fricke 

(SPD, FDP und Linke)

Kühnast, Keul,… 

(Bündnis90/Grüne)

Keine Trennung von Kranken oder Gesunde 1) Menschen in med. Notlage mit schwerem Leid 

2) Menschen ohne Notlage 

Beratung durch staatlich anerkannte Stellen 1) Schriftliche Erklärung zum Sterbewunsch

2) Schriftliche Erklärung und warum Hilfsangebote 

nicht geeignet sind

Ärzte beurteilen autonom gebildeten, freien Willen
1) Arzt prüft freie Willensbildung, zweiter Arzt 

bestätigt

2) Beratungsstelle bescheinigt Voraussetzungen

Mindestens 10 Tage und höchstens 8 Wochen 

zwischen Beratung und Verordnung der Medikation

1) Mindestens 2 Wochen 

2) Mindestens 2 Beratungen im Abstand von 

mindestens einem Jahr

Ärzte verordnen Medikation 1) Arzt verordnet Medikation 

2) Nach Landesrecht zuständige Stelle gibt 

Medikation aus

Jährliche Berichte Jährliche Berichte
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Sterbehilfegesetz

Neue Vorschläge

Castellucci, Heveling, Kapert-Gonther, Pilsinger, 

strasser, Vorgler

(CDU, CSU, Grüne, FDP und Linke)

+ Gesetz zur Suizidprävention

Keine Trennung von Kranken oder Gesunde, 

aber Ausnahmen für Schwerstkranke

Verbot der geschäftsmäßigen Förderung, 

Werbeverbot

Förderung der seelischen Gesundheit in den Alltagswelten

Angebote zur Bewältigung beruflicher / familiärer Krisen

Unabhängiger Psychiater prüft autonome 

Entscheidungsfindung, 

> 2 Termine mit > 3 Monate Abstand

Deutschlandsweiter Suizidpräventionsdienst

Bundeseinheitliche Telefonnummer

Beratung mit interdisziplinärem und 

multiprofessionellem Ansatz
Förderschwerpunkt BMG fortführen

Nat. Suizidpräventionsprogramm als Koordinator

Mindestens 2 Wochen und höchstens 2 Monate 

zwischen Beratung und Durchführung

Informationskampagne durch Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung

Ärzte verordnen Medikation Zugang zu Suizidmitteln verhindern (z.B. Baumaßnahmen)

Dokumentation Weiterbildungsangebote und Zertifizierung
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Wunsch nach Sterbehilfe

„Ich möchte meinen Angehörigen nicht zur Last fallen“

„Ich möchte so nicht mehr leben“

Wunsch nach Kommunikation

Lebenswille und Todeswunsch gleichzeitig, 

Änderungen im Verlauf, Ambivalenz

Verlust von Kontrolle, Würde, Lebenssinn
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DGP Stellungnahme 

Ärztlich assistierter Suizid

Der ärztlich assistierte Suizid gehört nicht zu den Aufgaben 

der Ärztinnen und Ärzte. Dennoch können Ärzte im 

Einzelfall vor einem Dilemma stehen, wenn Patienten sie 

um Beihilfe zum Suizid bitten. 

Es zählt unbedingt zu den ärztlichen Aufgaben, sich 

respektvoll mit Todeswünschen von Patienten 

auseinanderzusetzen.

Nauck et al. Dt Ärzteblatt 111 (2014) A67- 71
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Schmerzlinderung und Symptomkontrolle

Krisenintervention durch Psychotherapeuten, Seelsorger

Palliative Sedierung

Therapiebegrenzung

Freiwilliger Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung

Begleitung 

Palliativversorgung

Entlastungen für den Patienten
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S3-Leitlinie Palliativmedizin

Strategien im Umgang mit Todeswünschen

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/128-001OL.html

Psychisches und spirituelles Befinden erkunden

Depression erfassen

Eigene Gefühle wahrnehmen

Bewältigungsstrategien erarbeiten

Kontrollmöglichkeiten explorieren

Aushalten / Ertragen des nicht zu umgehenden Leidens

Supervision, Fallbesprechungen

Experten dazuziehen
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Was ist bloß mit den Ärzten los? Warum begreifen 

sie nicht die Bedeutung ihrer schieren Gegenwart?

Warum können sie nicht erkennen, das gerade der 

Augenblick, in dem sie sonst nichts mehr zu bieten 

haben, der Augenblick ist, in dem man sie am 

nötigsten hat?

(Irvin D. Yalom aus „Die Reise mit Paula“ aus dem Jahr 2000)

Begegnung mit kranken Menschen


